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JURISTISCHE VORLAGEN




THEMA
Allgemeine Muster


Gesellschaftsvertrag zur Gründung einer GbR

Juristische Vorlagen haben vor allem ein Kriterium zu erfüllen: Ihre Qualität muss tadellos sein. Damit Sie sich auf unsere Produkte verlassen können, hat janolaw ein Team von hochkarätigen Wirtschaftsanwälten und Rechtsprofessoren zusammengestellt, das über die Produktion wacht. Ergebnis sind knapp 100 individuelle Verträge und mehr als 800 Muster, die sämtliche Bereiche des Privatrechts abdecken - vom Arbeits- über das Miet- bis hin zum Familien- und Wirtschaftsrecht. Jede Vorlage wurde in der anwaltlichen Praxis überprüft und bringt Ihr Anliegen auf den Punkt; die ständige Aktualisierung und die Anpassung an veränderte rechtliche Rahmenbedingungen gehören zum Pflichtprogramm der verantwortlichen Redakteure.

Rechtliche Hinweise

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) oder auch BGB-Gesellschaft ist eine Vereinigung von (natürlichen oder juristischen) Personen, die sich durch einen Gesellschaftsvertrag gegenseitig verpflichten, ... (Die vollständige Erläuterung ist Bestandteil der Vorlage.).
GESELLSCHAFTSVERTRAG DER 
(____________________)

Die Unterzeichnenden errichten hiermit eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) und schließen den XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

§ 1 Gesellschaftszweck

(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die gemeinsame Förderung des folgenden Zwecks bzw. das Betreiben folgender XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

(2) Die Gesellschaft darf alle Geschäfte tätigen und alle Maßnahmen vornehmen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck XX XXXXXXXX 

§ 2 Bezeichnung und Sitz

(1) Die Gesellschaft führt folgende Geschäftsbezeichnung: (______). 

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist (______). 

§ 3 Beginn und Dauer der Gesellschaft

(1) Die Gesellschaft beginnt am (______). Sie ist auf unbestimmte Zeit errichtet. 

(2) Jeder Gesellschafter kann die Gesellschaft unter Einhaltung einer Frist von (______) Wochen zum Monatsende XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

(3) Unberührt bleibt das Recht eines jeden Gesellschafters zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. 

§ 4 Gesellschafter und Einlagen

(1) Gesellschafter der Gesellschaft sind: 
(______) mit folgender Einlage: (______) 
und 
(______) mit folgender Einlage: (______). 

(2) Die Gesellschafter sind entsprechend der Höhe ihrer Beiträge an der Gesellschaft beteiligt. 

§ 5 Geschäftsführung

Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft steht den Gesellschaftern gemeinschaftlich zu. Für jedes XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

§ 6 Vertretung der Gesellschaft

Die Vertretung der Gesellschaft obliegt den geschäftsführenden Gesellschaftern. 

§ 7 Beschlüsse und Stimmrecht

(1) Die Gesellschafter entscheiden über die Angelegenheiten der Gesellschaft durch Beschlüsse. 

(2) Die Gesellschafterbeschlüsse erfolgen einstimmig. 

(3) Jeder Gesellschafter kann sich in der Gesellschafterversammlung nur von einem anderen Gesellschafter XXXX XXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX 

§ 8 Kontrollrecht

(1) Die Gesellschafter erhalten Durchschriften aller von der Gesellschaft geschlossenen Verträge. 

(2) Jedem Gesellschafter steht das Recht zu, sich persönlich über die Angelegenheiten der Gesellschaft zu XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXX XXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXX XXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 

§ 9 Geschäftsjahr, Buchführung, Bilanzierung

(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr ist ein Rumpfgeschäftsjahr. 

(2) Die Gesellschaft hat unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften Bücher zu führen und jährliche Abschlüsse XX XXXX XXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

(3) Die Bilanzen sind innerhalb von drei Monaten nach Ablauf eines Geschäftsjahres auszustellen und festzustellen. 

§ 10 Tätigkeitsvergütung und Aufwandsentschädigung

(1) Für ihre Tätigkeit in der Gesellschaft erhalten die Gesellschafter folgende monatliche Vergütungen: XXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXX 

(2) Die Vergütungen sind jeweils am Ende eines Kalendermonats zu zahlen. 

(3) Der oder die geschäftsführenden Gesellschafter erhalten gegen Nachweis Ersatz ihrer Aufwendungen für XXX XXXXXXXXXXXXX 

§ 11 Gewinn und Verlust, Entnahmerecht

(1) Jeder Gesellschafter hat den gleichen Anteil am Gewinn und Verlust. 

(2) Jeder Gesellschafter kann während des Geschäftsjahres zu Lasten seines Gewinnanteils diejenigen Beträge XXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX XXX XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX 

§ 12 Haftung der Gesellschafter

Die vertretungsbefugten Gesellschafter dürfen die Gesellschafter nur mit dem Gesellschaftsvermögen haftbar XXXXXXX 

§ 13 Tod eines Gesellschafters

Die Gesellschaft wird durch den Tod eines Gesellschafters aufgelöst. 

§ 14 Vertragsänderungen

Abänderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt auch XXX XXXXX XXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX 

§ 15 Gerichtsstandsvereinbarung

Nicht ausschließlicher Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten, die sich aus diesem Vertrag ergeben, XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

§ 16 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben die XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XX XXX XXXXX XXXX XXXXX XXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXXXXXX XX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX 

	(______), (______)_________________ 
	

	
	

	_________________
(______) 
	_________________
(______) 


